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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Ersatzteillieferungen 
 
 Zur Verwendung gegenüber: 
 

1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer); 

2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen. 
 

I. Stornierung des Auftrags / Vertragsauflösung durch den Besteller 

1. Der Vertrag kommt – mangels abweichender Vereinbarung – mit Zugang unserer schriftli-
chen Auftragsbestätigung zustande. Ein einseitiges Recht des Bestellers zum Rücktritt 
oder zur Kündigung nach Vertragsschluss (d. h. eine Stornierung des Auftrags) ist – soweit 
gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 
 

2. Nimmt der Lieferer eine Stornierung ausnahmsweise an oder beendet der Besteller den 
Vertrag vertragswidrig vorzeitig, so hat der Besteller dem Lieferer als Entschädigung einen 
pauschalierten Schadensersatz zu zahlen. Dieser beträgt – vorbehaltlich des Nachweises 
eines geringeren Schadens durch den Besteller oder eines höheren Schadens durch den 
Lieferer – wie folgt: 
 

3. a) 30 % des Netto-Auftragswerts, wenn die Stornierung nach Vertragsschluss erfolgt, be-
vor der Lieferer mit der Fertigung begonnen oder Material disponiert hat. 
b) 70 % des Netto-Auftragswerts, wenn die Stornierung nach Produktionsbeginn oder Ma-
terialbeschaffung erfolgt, aber bevor die Fertigstellung bzw. Versandbereitschaft des Lie-
fergegenstands gemeldet ist. 
c) 100 % des Netto-Auftragswerts, wenn die Stornierung nach Meldung der Versandbereit-
schaft oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. 
 

4. Dem Besteller bleibt ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass dem Lieferer kein oder 
nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist als die vorstehenden Pauschalen. 
Ebenso bleibt es dem Lieferer vorbehalten, einen über die Pauschalen hinausgehenden 
Schaden geltend zu machen, soweit gesetzlich zulässig. 
 

II. Lieferung von Ersatzteilen und Austauschteilen mit oder ohne Montage  

Für die außerhalb eines Reparatur- / Serviceauftrages vom Lieferer aufgrund einer geson-
derten Bestellung zu liefernden und ggf. zu montierenden Ersatz- und Austauschteile 
(„Teile“) gelten bzgl. Lieferzeit, Lieferverzögerung, Mängelansprüche und Gefahrübergang 
die nachstehenden Bedingungen: 
 

1. Für die richtige Spezifikation und technische Beschreibung eines Ersatz - oder Austausch-
teils ist der Besteller verantwortlich. Etwaige Hinweise oder Ratschläge des Lieferers zur 
Geeignetheit der vom Besteller ausgewählten Ersatz- oder Austauschteile sind unverbind-
lich, da der Lieferer die Bestellung des Ersatz- oder Austauschteils entgegennimmt, ohne 
den Gegenstand / Maschine, in die das Teil eingebaut werden soll, begutachtet zu haben.  
 

2. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung 
durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 
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zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemes-
sen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.  
 

3. Die Einhaltung einer vereinbarten Lieferzeit für ein Teil steht unter dem Vorbehalt der rich-
tigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung des Lieferers durch seine Vorlieferanten oder 
Hersteller der Teile. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn das Teil bis zu ihrem Ablauf das 
Werk / die Verkaufsstelle des Lieferers oder seines Vorlieferanten (bei Direktbelieferung) 
verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet wurde. Ist die Nichteinhaltung der 
Lieferzeit auf höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des 
Einflussbereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Um-
stände schnellstmöglich mitteilen.  
 

4. Kommt der Lieferer mit der Lieferung der Teile in Verzug und erwächst dem Besteller dar-
aus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. 
Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % 
vom Wert der vom Lieferverzug betroffenen Teile. Setzt der Besteller dem Lieferer – unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene 
Frist zur Lieferung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, auf Verlangen des 
Lieferers in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch 
macht. Weitere Ansprüche wegen Lieferverzugs bestimmen sich ausschließlich nach Ab-
schnitt VIII. 3 dieser Bedingungen.  

 
5. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Teile das Lager oder das Werk des Liefe-

rers verlassen haben, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Liefe-
rer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder die Anlieferung der Teile, über-
nommen hat.  

 
III. Sachmängelhaftung für Neuteile 

1. Alle diejenigen Neuteile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder 
neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstands als 
mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.  
 

2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Nach-
lieferungen hat der Besteller dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-
ben; andernfalls ist der Lieferer von der Haftung für daraus etwa entstehende Folgen be-
freit.  
 

3. Bei berechtigter Beanstandung trägt der Lieferer die zur Mängelbeseitigung erforderlichen 
Kosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers eintritt.  
 

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag, wenn der Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – 
eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen 
eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, 
steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht 
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auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. Weitere Ansprüche 
bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VIII. 3 dieser Bedingungen.  
 

5. Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder un-
sachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Einbau oder Inbetriebsetzung durch 
den Besteller oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Be-
handlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bau-
arbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Ein-
flüsse, soweit sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind.  
 

6. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lie-
ferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne Zustimmung des Liefe-
rers vorgenommene Änderungen an den gelieferten Ersatz- oder Austauschteilen.  
 

7. Die Gewährleistungsfrist für Neuteile beträgt 12 Monate und beginnt mit Abnahme oder 
Inbetriebnahme, sofort nach Anlieferung.  

 
IV. Sachmängelhaftung für gebrauchte Ersatzteile/ Austauschteile 

Die Gewährleistung für Sachmängel gebrauchter Ersatzteile / Austauschteile wird ausge-
schlossen. 
 

 
V. Rechtsmängel  

 
Führt die Benutzung von Teilen zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urhe-
berrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das 
Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller 
zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr be-
steht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist 
nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten 
Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Dar-
über hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. Die vorgenannten 
Verpflichtungen sind vorbehaltlich des Abschnitts VIII für den Fall der Schutz- oder Urhe-
berrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn der Besteller den Lieferer un-
verzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 
der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemach-
ten Ansprüche unterstützt bzw. ihm die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen 
nach den Vorschriften dieses Absatzes ermöglicht, dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen 
einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, der Rechtsmangel 
nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und die Rechtsverletzung nicht dadurch 
verursacht wurde, dass der Besteller das Teil eigenmächtig geändert oder in nicht ver-
tragsgemäßer Weise verwendet hat. 
 

VI. Eigentumsvorbehalt  

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an allen verwendeten bzw. gelieferten Zubehör-, Er-
satz- und Austauschteilen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem jeweiligen Lieferver-
trag bzw. Servicevertrag vor.  
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2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 

Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Be-
steller ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts so-
wie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt 
vom Vertrag.  

 
3. Der Besteller darf die ihm gelieferten Teile im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkau-

fen; er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages 
(einschl. MwSt.) an den Lieferer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung oder Verwendung 
der Teile im Rahmen eines Reparatur-/ Serviceauftrages gegen seinen Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Teile vor oder nach deren Verarbei-
tung weiterverkauft worden sind. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs-verpflichtungen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ge-
stellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kann der Lieferer verlan-
gen, dass der Besteller ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die zugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  
 

4. Der Besteller tritt dem Lieferer zur Sicherung dessen Forderungen gegen den Besteller 
diejenigen Forderungen ab, die durch die Verbindung der Teile mit einem Grundstück 
oder einer beweglichen Sache zugunsten des Bestellers einem Dritten gegenüber erwach-
sen.  
 

5. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestel-
lers insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem 
Lieferer.  
 

6. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer, vom Vertrag zu-
rückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.  

 
VII. Abwicklung von Austauschteilen 

 
1. Vom Lieferer angegebene Preise für Austauschteile gelten nur unter der Voraussetzung, 

dass dem Lieferer ein entsprechendes reparables Gebrauchsteil als Tauschteil zur Verfü-
gung gestellt und übereignet wird. Geht das Tauschteil nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Gefahrübergang des Austauschteils auf den Besteller bei dem Lieferer ein, so ist der 
Lieferer berechtigt, anstelle des Preises für ein Austauschteil den Preis für ein entspre-
chendes Neuteil in Rechnung zu stellen. Tauschteile sind dem Lieferer grundsätzlich 
durch den Besteller frachtfrei versichert (CIP Incoterms 2010) aus dem Inland oder gelie-
fert verzollt (DDP Incoterms 2010) aus dem Ausland zu übersenden.  

 
2. Bei fehlendem Rücklieferungsschein werden die Tauschteile unidentifiziert an den Bestel-

ler zurückgesandt. Für Tauschteile ohne Fehlerbeschreibung berechnet der Lieferer Prüf-
kosten in Höhe von 50, – EUR.  
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VIII. Rücklieferung von nicht gebrauchten Ersatzteilen durch den Besteller 

1. Hat der Besteller zum Zwecke der Reduzierung der Reparatur- / Servicezeit beim Lieferer 
verschiedene Ersatzteile bestellt, weil bei Auftragserteilung nicht feststand, welches Er-
satzteil letztlich benötigt wird, dann hat der Besteller die nicht benötigten Ersatzteile in-
nerhalb von 2 Wochen nach Beendigung der Reparatur auf seine Kosten und Gefahr 
(frachtfrei versichert Einlagerungsort des Lieferers – CIP Incoterms 2010) an den Lieferer 
zurückzusenden. Der Besteller hat dem Lieferer etwaige Wertminderungen des zurückge-
sendeten Ersatzteils (z.B. Gebrauchsspuren infolge Ein- und/oder Ausbaus) zu ersetzen.  
 

2. Der Lieferer behält sich das Recht vor, den Besteller mit den entstehenden Warenein-
gangs-, Prüf- und Wiedereinlagerungskosten zu belasten. Diese betragen 20 % (maximal 
175, – EUR) pro Positionswert. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind grundsätzlich 
Ersatzteile mit einem Warenwert von unter 50, – EUR; hierfür werden keine Gutschriften 
ausgestellt.  
 

IX. Haftung des Lieferers, Haftungsausschluss  

1. Werden Teile des Reparatur-/ Servicegegenstandes durch Verschulden des Auftragsneh-
mers beschädigt, so hat der Lieferer diese nach seiner Wahl auf seine Kosten zu reparie-
ren oder neu zu liefern. Die Ersatzpflicht beschränkt sich der Höhe nach auf den vertragli-
chen Reparaturpreis. Im Übrigen gilt Abschnitt VIII. 3.  
 

2. Wenn die vom Lieferer erbrachten Lieferungen oder Leistungen durch sein Verschulden 
infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung, von vor oder nach Vertragsschluss er-
folgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Ne-
benpflichten – insbesondere Anleitung zur Bedienung und Wartung des Servicegegen-
standes oder der vom Lieferer gelieferten Ersatzteile – vom Besteller nicht vertragsgemäß 
verwendet werden können, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers 
die nachfolgenden Regelungen.  
 

3. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer - 
aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur  

 
a. bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

b. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  

c. bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,  

d. im Rahmen einer Garantiezusage,  

e. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Perso-
nen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  

 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei 
einfacher Fahrlässigkeit, allerdings begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden.  
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
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X. Verjährung  

Vorbehaltlich des Abschnitts III. verjähren die Ansprüche des Bestellers – aus welchem 
Rechtsgrund auch immer – in 12 Monaten; dies gilt auch für die Verjährung von Rück-
griffsansprüchen in der Lieferkette gem. § 445b Abs. 1 BGB, sofern der letzte Vertrag in 
dieser Lieferkette kein Verbrauchsgüterkauf ist. Die Ablaufhemmung aus § 445b Abs. 2 
BGB bleibt unberührt. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt VIII. 3 a. – d. und e. 
gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Lie-
fergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

 
XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich 
das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden 
keine Anwendung. 
 

2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch 
berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.  

 


